
Gemeindeversammlung

Mittwoch, 5. Dezember 2018, 19.45 Uhr 

Gemeindesaal Zoll ikon

Anträge und Weisungen

Budget 2019



Hinweise

Die Anträge mit den zugehörigen Akten liegen ab 21. November 2018 während der 
Öffnungszeiten der Verwaltung in der Gemeinderatskanzlei zur Einsicht auf: Montag 
bis Freitag von 08.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr (am Montag bis 18.00 Uhr, 
Donnerstagnachmittag geschlossen). Ausserhalb der Öffnungszeiten, zwischen 07.00 
und 19.00 Uhr, nach telefonischer Vereinbarung (Telefon: 044 395 32 00). 

Die Abschiede der Rechnungsprüfungskommission werden nicht im Weisungsheft 
abgedruckt. Sie werden ab 21. November 2018 auf der Website unter www.zollikon.ch 
> Politik > Gemeindeversammlung > 5. Dezember 2018 aufgeschaltet und liegen in der 
Gemeinderatskanzlei zur Einsicht auf. Zudem werden sie am Freitag, 23. November 
2018, im Zolliker Zumiker Bote publiziert.

Nächste Gemeindeversammlungen:
 – Mittwoch, 12. Juni 2019
 – Mittwoch, 11. September 2019 (provisorischer Termin) 



Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Wir laden Sie ein zur

Gemeindeversammlung  
vom Mittwoch, 5. Dezember 2018, 19.45 Uhr, im Gemeindesaal in Zollikon.

Die Übersicht über die traktandierten Geschäfte finden Sie auf der nächsten Seite.

Vor der Versammlung, von 19.00 bis 19.30 Uhr, spielt die Blaskapelle Goldküste (ehem. 
Blaskapelle Lunggesüüder) volkstümliche Blasmusik.

Wir freuen uns, wenn Sie an der Gemeindeversammlung teilnehmen und Ihre Wohnge-
meinde aktiv mitgestalten.

Im Anschluss an die Gemeindeversammlung findet ein Apéro statt, zu dem Sie alle herzlich 
eingeladen sind.

Im Namen des Gemeinderates von Zollikon

Sascha Ullmann Regula Bach 
Gemeindepräsident Gemeindeschreiberin

Zollikon, im Oktober 2018
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Überführung von 3 Liegenschaften vom Finanz- ins  
Verwaltungsvermögen

Antrag

Der Gemeindeversammlung wird beantragt zu beschliessen:

Die 3 Liegenschaften, Kat.-Nr. 459 Alte Landstrasse 72 (Musikschule), Kat.-Nr. 3256 
Grünanlage Chirchhof und Kat.-Nr. 7221 Hinterdorfstrasse 6 (Jugendhaus), werden 
per 1. Januar 2019 zum Buchwert von insgesamt 4’285’300 Franken vom Finanz- ins 
Verwaltungsvermögen überführt.

Die Vorlage in Kürze

Im Rahmen des Aufbaus der Anlagenbuchhaltung unter HRM2 wurde die Zuteilung aller 
Liegenschaften zum Verwaltungs- bzw. Finanzvermögen überprüft. Dabei zeigte sich, 
dass einige Liegenschaften aufgrund ihrer heutigen Nutzung oder aufgrund geänderter 
gesetzlicher Vorgaben neu zugeordnet werden müssen. 

Bei der Überführung handelt es sich um einen rein buchhalterischen Vorgang. Durch 
die Neuzuteilung wird kein Präjudiz für die künftige Nutzung oder Verwendung der Lie-
genschaften geschaffen. Die Überführung von Liegenschaften vom Finanz- ins Verwal-
tungsvermögen reduziert das Finanzvermögen und erhöht das Verwaltungsvermögen. 
Das Fremdkapital und das Eigenkapital werden durch die Überführung nicht verändert. 
Der Vorgang führt zu keinem Geldfluss und somit müssen auch keine Fremdmittel auf-
genommen werden. Die Überführung erhöht jedoch die Nettoschuld und wirkt sich auf 
die Abschreibungen aus.

Bei der Überführung einer Liegenschaft vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen handelt 
es sich juristisch um eine Ausgabe. Für Ausgaben über 1 Mio. Franken ist die Gemein-
deversammlung zuständig. 

Im Budget 2019 sind die Überführungen berücksichtigt.

Weisung

1. Rechtliche Grundlagen
Gemäss § 121 Abs. 2 Gemeindegesetz (GG) sind Vermögenswerte der Gemeinde dem 
Finanz- bzw. Verwaltungsvermögen zuzuweisen. Liegenschaften, die der Erfüllung 
öffentlicher Aufgaben dienen, sind dem Verwaltungsvermögen, die übrigen Liegen-
schaften dem Finanzvermögen zuzuordnen. 
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Ausserdem gibt es weitere rechtliche Vorgaben, wie beispielsweise die Vorschrift, dass 
Liegenschaften in der Freihalte- und Erholungszone dem Verwaltungsvermögen zuge-
ordnet werden müssen oder dass Liegenschaften, die hauptsächlich einer öffentlichen 
Aufgabe dienen, als Ganzes dem Verwaltungsvermögen zuzuweisen sind.

Die Überführung einer Liegenschaft vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen gilt gemäss 
Gemeindeverordnung als Ausgabe (§ 15 Abs. 1 lit. a VGG). Dies gilt auch für eine Neu-
zuordnung, bei der kein Geldfluss stattfindet. Bei der Überführung wird der aktuelle 
Buchwert der Liegenschaft vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen übertragen (§ 133 
Abs. 1 GG). Beim Buchwert handelt es sich nicht um den Marktwert einer Liegenschaft, 
sondern um einen nach einer vorgegebenen Formel berechneten Wert (§ 16 VGH). 
Falls zwischen dem berechneten neuen und dem ehemaligen Buchwert eine Differenz 
besteht, muss diese als Wertberichtigung über die Erfolgsrechnung gebucht werden. 
Für Ausgaben wird ein entsprechender Ausgabenbeschluss vom zuständigen Organ 
(Gemeinderat, Gemeindeversammlung oder Gemeindeabstimmung) benötigt. Bei Aus-
gaben von über 1 Mio. Franken ist die Gemeindeversammlung zuständig (Art. 11 GO).

2. Überführung von 3 Liegenschaften vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen
Liegenschaften, die zur Erfüllung von öffentlichen Aufgaben genutzt werden, sind 
dem Verwaltungsvermögen zuzuordnen. Aufgrund der Höhe des Buchwertes von über  
1 Mio. Franken ist die Gemeindeversammlung für die Überführung folgender Liegen-
schaften zuständig:

Kat.-Nr. und Bezeichnung Zone alter Buchwert 
FV

neuer Buchwert 
VV

Differenz 

459: Alte Landstr. 72, 
Musikschule

W 2.10-2.20 1’567’000 1’567’000 0

3256: Grünanlage Chirchhof Kernzone 1’620’300 1’620’300 0
7221: Hinterdorfstr. 6, 
Jugendhaus

Kernzone 1’098’000 1’098’000 0

Total  4’285’300 4’285’300 0

Alte Landstrasse 72: In dieser Liegenschaft ist seit vielen Jahren die Musikschule 
untergebracht, die zunächst durch den Verein Musikschule Zollikon betrieben wurde. 
Mit Beschluss der Gemeindeversammlung vom 17. Juni 2009 wurde die Musikschule 
per 1. Januar 2010 in die Schule Zollikon integriert. Damit wurde der Betrieb der Musik-
schule zu einer öffentlichen Aufgabe. 

Die Grünanlage Chirchhof ist für die Bevölkerung frei zugänglich.

An der Hinterdorfstrasse 6 ist seit über 30 Jahren das Jugendhaus untergebracht. 
Nachdem sich der Betreiberverein Ende 2015 auflöste, wurde der Gemeinde mit Be-
schluss der Gemeindeversammlung vom 8. Juni 2016 der Auftrag erteilt, in der Lie-
genschaft Hinterdorfstrasse 6 während 3 Jahren ein Jugendhaus zu betreiben. Mit 
Beschluss der Gemeindeversammlung vom 13. Juni 2018 wurde für die Weiterfüh-
rung des Jugendhauses ein unbefristeter Betriebskredit gesprochen. Der Betrieb des  
Jugendhauses ist eine öffentliche Aufgabe.
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Die Buchwerte der vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen übertragenen Liegenschaf-
ten, Alte Landstrasse 72 (Musikschule) und Hinterdorfstrasse 6 (Jugendhaus), werden 
in 10 Jahren linear abgeschrieben (Nutzungsdauer 10 Jahre).

3. Weitere Überführungen, die der Gemeinderat in eigener Kompetenz beschloss
Der Transparenz wegen werden im Folgenden alle Überführungen vom Verwaltungs- 
ins Finanzvermögen und umgekehrt aufgeführt, die der Gemeinderat aufgrund recht-
licher Vorgaben oder aufgrund der Höhe des Buchwertes (unter 1 Mio. Franken) in 
eigener Kompetenz vornahm.

3.1 Nicht überbaute Liegenschaften innerhalb der Freihalte- und Erholungszone
Diese Liegenschaften sind gemäss Kreisschreiben der Direktion der Justiz und des 
Innern über die Neubewertung der Liegenschaften des Finanzvermögens, dem Ver-
waltungsvermögen zuzuteilen. Der Bezirksrat Meilen hat im Rahmen der Prüfung der 
Jahresrechnung 2016 die Umsetzung dieser Zuteilung empfohlen. Die Überführung 
erfolgt zum Buchwert.
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Kat.-Nr. und Bezeichnung Zone alter Buchwert  
FV

neuer Buchwert  
VV

Differenz

1493: Subisacher/Winterriet Erholungszone (E) 252’210 252’210 0

7450: Bergwis Freihaltezone (F) 66’430 66’430 0

7451: Bergwis Freihaltezone (F) 48’170 48’170 0

7455: Berglen Freihaltezone (F) 4’300 4’300 0

7656: Bergwis Freihaltezone (F) 36’130 36’130 0

7740: Bergwis Freihaltezone (F) 9’570 9’570 0

7743: Bergwis Freihaltezone (F) 22’930 22’930 0

7837: Chindenacher Freihaltezone (F) 20’550 20’550 0

7963: Tal Freihaltezone (F) 800 800 0

8467: Hintergarten Freihaltezone (F) 55’650 55’650 0

8896: Bergwis Freihaltezone (F) 71’530 71’530 0

8897: Bergwis Freihaltezone (F) 2’280 2’280 0

8898: Bergwis Freihaltezone (F) 30’610 30’610 0

9093: Chindenacher Erholungszone (E) 96’060 96’060 0

9145: Fadacher Erholungszone (E) 123’470 123’470 0

9164: Berglen Freihaltezone (F) 241’860 241’860 0

9165: Rebrain Freihaltezone (F) 214’740 214’740 0

9241: Zelgli Erholungszone (E) 72’960 72’960 0

9244: Zelgli Erholungszone (E) 136’310 136’310 0

9252: Bettlen/Böniswis Erholungszone (E) 538’700 538’700 0

9258: Gmeindacher Erholungszone (E) 264’620 264’620 0

9446: Bergwis Freihaltezone (F) 17’750 17’750 0

9447: Bergwis Freihaltezone (F) 28’440 28’440 0

9513: Rinderweid Freihaltezone (F) 7’080 7’080 0

9725: Hintergarten Freihaltezone (F) 99’700 99’700 0

9734: Bergwis Freihaltezone (F) 49’010 49’010 0

9737: Bergwis Freihaltezone (F) 36’170 36’170 0

9924: Rüterwies Erholungs- und 
Freihaltezone (E&F)

334’040 334’040 0

9925: Rüterwies Freihaltezone (F) 58’800 58’800 0

10033: Winterriet Erholungszone (E) 58’716 58’716 0

10519: Unterhueb/Zwigarten Erholungszone (E) 202’180 202’180 0

10520: Unterhueb/
Zwigarten

Erholungszone (E) 196’370 196’370 0

Total  3’398’136 3’398’136 0
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3.2 Liegenschaften, die der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen
Nach § 31 Abs. 1 VGG sind Liegenschaften, die dauernd für Aufgaben der öffentlichen 
Hand genutzt werden, im Verwaltungsvermögen zu bilanzieren.

Folgende Liegenschaften werden für öffentliche Aufgaben genutzt und sind deshalb 
zum bisherigen Buchwert vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen zu überführen:

Nicht überbaute Liegenschaften

Kat.-Nr. und Bezeichnung Zone alter Buchwert  
FV

neuer Buchwert 
 VV

Differenz

Grünanlagen und Spielplätze

4203: Grünanlage Sägegasse/ 
Goldhaldenstr.

Kernzone 784’800 784’800 0

6978: Grünanlage Langägertenstr. W 1.60-1.65 172’270 172’270 0

7379: Spielplatz Riethofstr. W 2.70-2.80 765’860 765’860 0

10325: Grünanlage Chirchhof* Kernzone 647’220 647’220 0

Total  2’370’150 2’370’150 0

Grünstreifen und Parkplätze     

6493: Landstreifen Zolliker Str. Kernzone 190’280 190’280 0

8845: Wilhofstr./Roswiesstr. 

Parkplatz W 2.10-2.20 252’000 252’000 0

9429: Zumiker Str. / Rotfluhstr. 
Parkplatz

W 2.70-2.80 860’280 860’280 0

Total  1’302’560 1’302’560 0

*Über die Überführung einer zweiten Parzelle im Chirchhof mit der Kat.-Nr. 3256 muss 
aufgrund der Höhe ihres Buchwertes die Gemeindeversammlung beschliessen.

Die Grünanlagen und Spielplätze stehen der Bevölkerung als Erholungsraum zur Ver-
fügung.

Bei der Liegenschaft Kat.-Nr. 6493 handelt es sich um einen Landstreifen, der für eine 
allfällige Zufahrt für die gemeindeeigene Liegenschaft Zolliker Strasse 72 (im Verwal-
tungsvermögen) reserviert ist.

Die Liegenschaften Kat.-Nr. 8845 und Kat.-Nr. 9429 werden als öffentliche Parkplätze 
genutzt.
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Überbaute Liegenschaften

Kat.-Nr. und Bezeichnung Zone alter Buchwert  
FV

neuer Buchwert 
VV

Differenz

4515: Zolliker Str. 86,  
Villa Meier– Severini

W 2.10-2.10 579’000 579’000 0

Bei der Villa Meier-Severini handelt es sich um ein historisches Objekt der kantonalen 
Denkmalpflege von überkommunaler Bedeutung. Zudem wird die Villa von der Gemein-
de zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben (z. B. Trauungen und kulturelle Anlässe) genutzt. 
Der Park ist für die Bevölkerung frei zugänglich. Als schützenswertes Kulturgut ist die 
Liegenschaft dem Verwaltungsvermögen zuzuordnen. Der Restbuchwert wird linear in 
10 Jahren abgeschrieben.

Überbaute Liegenschaften: Zusammenführung aufgrund rechtlicher Vorgaben

Kat.-Nr. und Bezeichnung Zone alter Buchwert 
FV

neuer Buchwert  
VV

Differenz

9455: Rotfluhstr. 96  
Rest. Zollikerstube

Zentrumszone 6’401’000 582’000 – 5’819’000

9455: Waschhaus Dorfplatz Zentrumszone 62’000 0 – 62’000

Total 6’463’000 582’000 – 5’881’000

Der Gemeindesaal an der Rotfluhstrasse 96 wurde 1986–1989 erstellt. Ein Teil der Lie-
genschaft – nämlich der Versammlungsraum und das Foyer sowie die Bibliothek – wur-
de dem Verwaltungsvermögen, der Rest, d. h. das Restaurant und der Landwert der 
gesamten Liegenschaft, dem Finanzvermögen zugeordnet. Das neue Gemeindegesetz 
schreibt nun vor, dass Liegenschaften, die ausschliesslich oder zur Hauptsache der 
Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen, als Ganzes dem Verwaltungsvermögen zuge-
ordnet werden müssen (§ 31 Abs. 1 VGG). Das heisst, dass der bisher dem Finanzver-
mögen zugeordnete Teil ins Verwaltungsvermögen überführt werden muss. 

Bei der Überführung des «Restaurants Zollikerstube» vom Finanz- ins Verwaltungs-
vermögen wird die gleiche Abschreibungsdauer wie beim übrigen Teil des Gebäu-
des angenommen, nämlich 33 Jahre von 1989–2021, und der entsprechende Betrag 
(5’819’000 Franken) wird bei der Überführung einmalig abgeschrieben. Der Restbetrag 
von 582’000 Franken wird in den nächsten drei Jahren abgeschrieben. 

Wenn eine Ausgabe durch übergeordnetes Recht getätigt werden muss, gilt die Aus-
gabe als gebunden (§ 103 Abs. 1 GG). Für die Bewilligung einer gebundenen Ausgabe 
ist – unabhängig von der Höhe – immer der Gemeinderat zuständig. 

Auch das Waschhaus auf dem Dorfplatz gehört zur Liegenschaft Rotfluhstrasse 96 
und muss deshalb ebenfalls vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen überführt werden. 
Der Buchwert wird im Rahmen der Überführung ins Verwaltungsvermögen auf 0 Fran-
ken angepasst (§ 28 Abs. 2 VGG). Der Restbuchwert wird sofort abgeschrieben.
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3.3 Vom Verwaltungsvermögen ins Finanzvermögen
Die Überführung von Liegenschaften vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen fällt un-
abhängig von der jeweiligen Höhe des Buchwerts in die Kompetenz des Gemeinderates 
(Art. 26 GO).

Kat.-Nr. und Bezeichnung Zone alter Buchwert 
VV

neuer Buchwert  
FV

Differenz

6068: Oberdorfstrasse 16 Kernzone 1’056’325 2’100’000 1’043’675

6176: Zumiker Strasse 14 W 2.10-2.20 0 1’145’000 1’145’000

7955: Im Hasenbart 19 W 2.10-2.20 9’720 1’915’000 1’905’280

Total 1’066’045 5’160’000 4’093’955

Die beiden Liegenschaften Oberdorfstrasse 16 (altes Gemeindehaus) und Zumiker 
Strasse 14 (ehemals Trafostation) werden als Wohnhäuser (nicht subventionierte 
Mietwohnungen) genutzt und dienen damit nicht mehr zur Erfüllung einer öffentlichen 
Aufgabe. 

Im Hasenbart 19: Die Liegenschaft wurde bis Ende Schuljahr 2017/2018 als Kindergar-
ten genutzt. Nach der Eröffnung des Erweiterungsbaus der Schulanlage Rüterwis kann 
diese Liegenschaft einer neuen Nutzung zugeführt werden. Die Liegenschaft grenzt an 
die im Eigentum der Gemeinde stehende Liegenschaft Im Hasenbart 9 und hat deshalb 
für die Gemeinde einen strategischen Nutzen. Die Liegenschaft wird instandgestellt 
und anschliessend vermietet.

4. Auswirkungen auf die Bilanzwerte und Abschreibungen ab 2019
Bei den folgenden Tabellen sind sämtliche Liegenschaften erfasst, die vom Verwal-
tungs- ins Finanzvermögen oder umgekehrt überführt worden sind, unabhängig vom 
Entscheidungsorgan (Gemeinderat oder Gemeindeversammlung).

Die Veränderungen auf die Bilanzwerte, die Abschreibungen und Kennzahlen basieren 
auf den Buchwerten per 31. Dezember 2017 (Nettovermögen: – 12,2 Mio. Franken) und 
den aktuellen Bewertungsparametern. Der Vollzug der Überführungen erfolgt zu den 
am 1. Januar 2019 gültigen Parametern, weshalb Abweichungen auftreten können.
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Veränderungen in  
der Buchhaltung

ER Abschrei- 
bungen

FV VV EK FK Bilanz-  
summe

Netto- 
vermögen

Umteilung FV zu VV – + 0.5 * – 18.4 18.4 – – – – 18.4

Wertberichtigung (ein-  
malige Abschreibung VV)

– 5.9 – – – 5.9 – 5.9 – – 5.9 – 

Umteilung VV zu FV – – 0.1 1.1 – 1.1 – – – 1.1

Wertanpassung  
(Aufwertung FV)

4.1 – 4.1 – 4.1 – 4.1 4.1

Total Veränderungen – 1.8 +0.4 – 13.2 11.4 – 1.8 – – 1.8 – 13.2

*Jährlicher Mehraufwand für die Abschreibungen
 
Periode 2019–2021: 518’400 Franken
Periode 2022–2028: 324’400 Franken

FV VV EK FK Bilanz-  
summe

Netto-  
vermögen

Bilanz 1.1.2019 
(ohne Rückstellung 
Finanzausgleich, ohne 
Jahresergebnis 2018)

97.2 217.8 182.3 132.7 315.0 – 25.4

5. Auswirkungen auf die Finanzkennzahl Nettoschuld
Das Nettovermögen berechnet sich aus der Differenz zwischen dem Fremdkapital  
(reduziert um die passivierten Investitionsbeiträge) und dem Finanzvermögen. Wenn das 
Fremdkapital grösser ist als das Finanzvermögen, spricht man von einer Nettoschuld. 
Durch die Überführung von Liegenschaften vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen wird 
das Finanzvermögen verkleinert und das Verwaltungsvermögen vergrössert (und um-
gekehrt). Das Fremdkapital und das Eigenkapital bleiben hingegen unverändert. 

Nach der Bereinigung des gesamten Liegenschaftenportfolios per 1. Januar 2019 be-
trägt die Nettoschuld 25,4 Mio. Franken.

Empfehlung
Der Gemeinderat empfiehlt, die Vorlage zu genehmigen. 
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Aktenauflage und Website Gemeinde Zollikon
• Gemeinderatsbeschlüsse (2018-171; 2018-203; 218-204)
• Planausschnitte und detaillierte Erläuterungen zu allen überführten Liegenschaften
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Finanz- 
vermögen 

Verwaltungs- 
vermögen 

Fremd- 
kapital 

Eigen- 
kapital 

Nettoschuld 
(ohne Rückstellung 
 Finanzausgleich) 

25,4 Mio.
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Budget 2019 für das politische Gemeindegut

Anträge

Der Gemeindeversammlung wird beantragt zu beschliessen:

1. Der Steuerfuss wird auf 85% festgesetzt.

2. Das Budget 2019 wird mit einem Aufwandüberschuss in der Erfolgsrechnung von 
324’700 Franken und Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen von 31’652’200 
Franken genehmigt.

Das Wichtigste in Kürze

Das nächstjährige Budget weist in der Erfolgsrechnung bei gleichbleibendem Steuer-
fuss von 85% einen Aufwandüberschuss von 324’700 Franken aus.

Das Budget 2019 wird durch die Überführung von 48 Liegenschaften vom Finanz- ins 
Verwaltungsvermögen und umgekehrt in verschiedenen Bereichen tangiert.

Die nach wie vor grösste Aufwandposition in der Erfolgsrechnung ist die Abgabe in den 
Finanzausgleich von 53,6 Mio. Franken. 

Die Abschreibungen im Verwaltungsvermögen steigen gegenüber dem Budget 2018 um 
5,6 Mio. Franken auf 18,1 Mio. Franken. Die Erhöhung hängt v. a. mit der Überführung 
von Liegenschaften vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen und der damit verbundenen 
Wertberichtigung zusammen.

Der Anstieg des Personalaufwandes und des Sachaufwandes um je 1,2 Mio. Franken 
auf 37,7 Mio. Franken bzw. 20,2 Mio. Franken sind hauptsächlich auf steigende Schüler-
zahlen zurückzuführen. Vom Schuljahr 2017/2018 zum Schuljahr 2018/2019 ist die Zahl 
der Schüler/innen erneut um 49 resp. um 3,8% gestiegen und es wird mit einem weite-
ren Anstieg gerechnet. Höhere Schülerzahlen haben für sämtliche Bereiche der Schule 
höhere Kosten zur Folge (zunehmende Lohnkosten durch neu eröffnete Klassen, zu-
sätzlicher Aufwand in der Betreuung sowie bei den sonderpädagogischen Massnahmen 
etc.). Die Einführung des Lehrplanes 21 ist ausserdem mit hohen Weiterbildungskosten 
insbesondere auch im Bereich ICT verknüpft. Unter dem Sachaufwand fallen v. a. die 
höheren Ausgaben im ICT Bereich ins Gewicht und auch der kommunale Anteil, den 
die Gemeinde dem Kanton für die Besoldung der Lehrkräfte abliefern muss, steigt auf-
grund der zusätzlichen Klassen. Gegenüber dem Budget 2018 steigen die Kosten für die 
Schule gesamthaft um 3,7 Mio. Franken auf 28,9 Mio. Franken (inkl. Abschreibungen).

Im Verwaltungsvermögen sind Investitionen von 14,3 Mio. Franken budgetiert. Hier wirkt 
sich die Überführung von Liegenschaften mit zusätzlichen 17,3 Mio. Franken aus. Diese 
Überführungen sind eine gesetzlich geforderte, buchhalterische Berichtigung, für die 
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kein Geld fliesst. Der Restwert der ins Verwaltungsvermögen überführten Liegenschaf-
ten muss jedoch über die Restlaufzeit abgeschrieben werden. Insgesamt stehen im 
Verwaltungsvermögen somit Investitionen von 31,7 Mio. Franken an.

Im Finanzvermögen sind Investitionen von 1,7 Mio. Franken geplant. Die grösste Ein-
zelposition ist die Sanierung der Liegenschaft an der Zolliker Strasse 71/73. Durch 
die Überführung von Liegenschaften vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen werden 
der Investitionsrechnung des Finanzvermögens 17,3 Mio. Franken gutgeschrieben. Die 
Investitionsrechnung 2019 für das Finanzvermögen schliesst mit einem Einnahmen-
überschuss von 15,6 Mio. Franken.

Weisung

Erfolgsrechnung 2019
Budgetiert ist ein Aufwand von 185,3 Mio. Franken. Das sind 14,2 Mio. Franken mehr als 
in der Rechnung 2017 (171,1 Mio. Franken). Die Erträge sind mit 185,0 Mio. Franken bud-
getiert. Das sind 7,0 Mio. Franken mehr als in der Rechnung 2017 (178,0 Mio. Franken). 
Daraus resultiert mit dem beantragten Steuerfuss von 85% ein Aufwandüberschuss 
von 0,3 Mio. Franken.

Die wichtigsten Positionen in der Erfolgsrechnung:

 – Finanzausgleich: Die Abgabe in den kantonalen Finanzausgleich ist mit 53,6 Mio. 
Franken die höchste Ausgabeposition (Budget 2018: 54,7 Mio. Franken).

 – Schule: Die steigende Schülerzahl führt zu höheren Kosten in allen Bereichen: Lohn-
kosten durch neu eröffnete Klassen, zusätzlicher Aufwand in der Betreuung sowie 
bei den sonderpädagogischen Massnahmen etc. Die Neuausrichtung und die Anpas-
sungen an die Anforderungen des Lehrplans 21 sind mit hohen Kosten verbunden, 
weil in den vergangenen zehn Jahren in die ICT der Schule kaum investiert wurde 
und die Anlagen entsprechend veraltet sind. Hinzu kommen die damit verbundenen 
Weiterbildungskosten für die Lehrkräfte. Gegenüber dem Budget 2018 steigen die 
Kosten für die Schule gesamthaft um 3,7 Mio. Franken auf 28,9 Mio. Franken (darin 
eingeschlossen sind auch die Abschreibungen)

 – Bahninfrastrukturfonds: Ab 2019 müssen die Gemeinden einen Beitrag an den 
Bahninfrastrukturfonds des Kantons leisten. Zollikon muss 0,4 Mio. Franken in den 
Fonds einzahlen.

 – Pflegekosten und Sozialbereich: Die Anzahl Fälle bei der ambulanten Pflege und 
bei der Unterstützung von Familien für Kindertagesstätten steigen weiter an. Diese 
Kosten steigen zusammen um 0,4 Mio. Franken.

Nach Sachgruppen

 – Abschreibungen: Die Abschreibungen steigen gegenüber dem Budget 2018 um 5,6 
Mio. Franken auf insgesamt 18,1 Mio. Franken. Davon entfallen 5,9 Mio. Franken auf 
die einmalige Wertberichtigung der Liegenschaften, die vom Finanz- ins Verwaltungs-
vermögen überführt wurden.
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 – Transferertrag und Entgelte: Durch Anpassungen in der Rechnungslegung ver-
schieben sich 2,0 Mio. Rückerstattungen für Sozialleistungen von der Position Ent-
gelte zur Position Transferertrag.

 – Verrechnung: Die internen Verrechnungen steigen um 1,2 Mio. Franken auf 10,2 
Mio. Franken. Dem Mehraufwand stehen höhere Erträge in gleicher Höhe gegenüber.

 – Personalaufwand: Die Löhne für die kommunal angestellten Lehrpersonen stei-
gen um 0,6 Mio. Franken, die Löhne des Verwaltungspersonals um 0,3 Mio. Franken 
(1,2%). Die Lohnnebenkosten steigen um 0,3 Mio. Franken.

 – Steuererträge: Aufgrund der anhaltend günstigen Konjunkturlage werden höhere 
Steuererträge erwartet. Insgesamt sind 122,8 Mio. Franken budgetiert.

Investitionsrechnung 2019
Im Verwaltungsvermögen sind Investitionen von 14,3 Mio. Franken budgetiert. Hinzu 
kommen Investitionskosten in der Höhe von 17,3 Mio. Franken, die durch die Überfüh-
rung von Liegenschaften aus dem Finanz- ins Verwaltungsvermögen und umgekehrt 
entstehen. Umgekehrt wird die Investitionsrechnung um 1,1 Mio. Franken entlastet 
durch die Überführung der Liegenschaften vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen. 
Die Neuzuordnung von Liegenschaften ist eine gesetzlich geforderte, buchhalterische 
Berichtigung, für die kein Geld fliesst. Der Restwert der ins Verwaltungsvermögen über-
führten Liegenschaften muss jedoch über die Restlaufzeit abgeschrieben werden. Ins-
gesamt stehen Investitionen von 31,7 Mio. Franken an.

Im Finanzvermögen sind Investitionen von 1,7 Mio. Franken geplant. Die grösste Ein-
zelposition ist die Sanierung der Liegenschaft an der Zolliker Strasse 71/73. Durch 
die Überführung von Liegenschaften vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen werden 
der Investitionsrechnung des Finanzvermögens 17,3 Mio. Franken gutgeschrieben. Die 
Investitionsrechnung 2018 für das Finanzvermögen schliesst deshalb mit einem Ein-
nahmenüberschuss von 15,6 Mio. Franken.

Die Stimmberechtigten werden 2019 an einer Gemeindeversammlung über einen Pro-
jektierungskredit zur Badeanlage Fohrbach in der Höhe von rund 1,5 Mio. Franken 
zu befinden haben. Ausserdem fallen 2019 noch Restkosten für den Erweiterungsbau 
der Schulanlage Rüterwis an, die im Sommer 2018 bezogen werden konnte. Bei den 
übrigen Investitionen handelt es sich um gebundene Ausgaben bzw. kleinere Projekte, 
die in die Kompetenz des Gemeinderates fallen.

Die grössten Projekte 2019 (Verwaltungs- und Finanzvermögen) Mio. Franken

Badeanlage Fohrbach, Projektierungskredit (Gemeindeversammlung) 1,5

Erweiterungsbau Schulanlage Rüterwis, Restkosten 1,2

Schulanlage Buechholz, Erdbebenertüchtigung und Brandschutz 1,6

Kanal Forchstrasse, Beitrag an die Stadt Zürich 1,5

Liegenschaft Zolliker Strasse 71/73, Gesamtsanierung 1,0

100 weitere Projekte 9,2

Total 16,0
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Investitionsplan 2018–2022
In den kommenden Jahren stehen grosse Investitionsprojekte an, über welche die 
Stimmberechtigten entscheiden müssen.

Die grössten Projekte 2018–2022 (Verwaltungs- und Finanzvermögen) Mio. Franken

Badeanlage Fohrbach  
abhängig von Genehmigung Projektierungskredit 
(Gemeindeversammlung 2019) und allfälligem Baukredit 
(Gemeindeabstimmung 2020/21)

30,0

Betreuungshaus Schulanlage Rüterwis 6,9

Schulanlage Buechholz, Erweiterung, Rückbau und Ersatz 
Provisorien

4,1

Gemeindehaus, Bergstrasse 20, Umbau Nebentrakt 3,7

214 weitere Projekte 62,9

Total Investitionen 2018–2022 107,6

Finanzielle Situation der Gemeinde Zollikon
Gemäss provisorischen Schätzungen des Finanzplans 2018-2022 (hinten im Weisungs-
heft abgedruckt) vergrössert sich die Nettoschuld Zollikon bis 2022 – ohne die Rück-
stellungen für den Finanzausgleich – auf schätzungsweise 45 Mio. Franken. Der Ge-
meinderat setzt sich zum Ziel, bis Ende der Legislatur 2018–2022 die Nettoschuld um 
rund 15 Mio. Franken abzubauen.

Das neue Gemeindegesetz verlangt den mittelfristigen Ausgleich der Erfolgsrechnung 
(Haushaltsgleichgewicht). Die Gemeinden können bestimmen, wie sie den mittelfris-
tigen Ausgleich in Bezug auf die Frist, die Periode und den Gegenstand ausgestalten 
wollen. Der Gemeinderat hat sich für eine achtjährige Frist entschieden, wie sie auch 
der Kanton Zürich anwendet. Neben drei Rechnungsjahren (2015–2017) werden die fünf 
Planjahre des Finanz- und Aufgabenplans einbezogen, d. h. das Budget des laufenden 
und des kommenden Jahres sowie drei Planjahre (Periode und Gegenstand).

Eine ausgeglichene Erfolgsrechnung reicht nicht aus, um den Finanzhaushalt einer Ge-
meinde im Lot zu halten bzw. ins Lot zu bringen. Damit Investitionszyklen ausgeglichen 
werden können, sollte vor einem Investitionsschub Nettovermögen angehäuft und eine 
Verschuldung innert vernünftiger Frist abgebaut werden. 

Aufgrund der sehr hohen und in den letzten Jahren konstanten Steuerkraft in Zollikon 
und einem kantonal unterdurchschnittlichen Steuerfuss sowie aufgrund der grossen 
anstehenden Investitionen erachtet der Gemeinderat eine «mittlere Verschuldung» ge-
mäss Definition der kantonalen Finanzdirektoren zum HRM2 als vertretbar. Eine Netto-
schuld von 30 Mio. Franken entspricht rund 2’300 Franken pro Einwohner/in.

Der Gemeinderat definiert neu als Zielband für das Nettovermögen bzw. die Netto-
schuld ein Plus oder Minus von 30 Mio. Franken. 
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Gemäss neuem Gemeindegesetz müssen die Abgaben in den kantonalen Finanzausgleich 
periodengerecht (in Form einer Teilrückstellung oder einer Rückstellung für zwei Jahre) ver-
bucht werden. Der Gemeinderat entschied sich für die Rückstellung für zwei Jahre d. h. für 
rund 110 Mio. Franken, weil dies zu einer transparenten Rechnungsführung in der Bilanz 
und der Erfolgsrechnung führt. Bei der Festlegung des Zielbandes für das Nettovermö-
gen bzw. die Nettoschuld werden die Rückstellungen für den Finanzausgleich nicht be-
rücksichtigt, weil das Zielband unabhängig von externen Einflüssen definiert werden soll. 
Die kantonalen Vorgaben zur Rückstellung des Finanzausgleichs können sich nämlich in 
nächster Zeit allenfalls auch wieder verändern. Bei der Berechnung der Nettoschuld für 
die Bewertung der finanzpolitischen Ziele wird in Zollikon deshalb von der Nettoschuld I 
gemäss HRM2-Definition die aktuelle Rückstellung für den Finanzausgleich abgezogen.

 
Damit das Ziel einer maximal «mittleren Verschuldung» erreicht werden kann, müssen 
in den kommenden Jahren hohe Finanzierungsüberschüsse erwirtschaftet werden. 
Diese ergeben sich aus Reduktionen der Investitionen, Ergebnisverbesserungen in der 
Erfolgsrechnung inkl. Steuerfussanpassungen oder gewinnbringende Veräusserungen 
von Liegenschaften. Aus dem letzten Punkt resultiert nur eine einmalige Verbesserung 
der Erfolgsrechnung, jedoch auch eine nachhaltige Verminderung des Finanzvermö-
gens, welches für die Berechnung der Nettoschuld massgebend ist.

Weitere Informationen
Finanzkennzahlen vgl. Anhang Weisungsheft; detaillierte Informationen siehe Doku-
ment «Fakten und Zahlen Budget 2019» und Detailbudget (beide Dokumente sind auf 
der Website der Gemeinde aufgeschaltet oder können auf der Gemeinderatskanzlei 
eingesehen werden).

Empfehlung
Der Gemeinderat empfiehlt, die Vorlage zu genehmigen.

Aktenauflage und Website Gemeinde Zollikon
• Finanzplan 2018–2022 von swissplan.ch
• Budget 2019
• Fakten und Zahlen Budget 2019



Finanzplan und Budget 
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Der Ausgleich der Erfolgsrechnung ist 
ab 2020 voraussichtlich möglich. Es wird 
trotz starkem Aufwandwachstum eine an-
sprechende Selbstfinanzierung erzielt. 

Die geplanten sehr hohen Investitionen 
führen zu einer weiteren Zunahme der 
Nettoschuld. Zur Zielerreichung müsste 
der Finanzierungssaldo um 50 Mio. Fran-
ken verbessert werden.

Finanz- und Aufgabenplan 2018–2022 

Zusammenfassung

Der vorliegende Finanz- und Aufgabenplan ist geprägt von einem sehr hohen Aus-
gabenniveau bei Investitionen und im laufenden Betrieb. Dank positiver Aussichten 
im Steuersubstrat kann das starke Aufwandwachstum im Budget 2019 weitestgehend 
kompensiert werden und die Selbstfinanzierung dürfte mit stabilem Steuerfuss gut 
durchschnittliche Werte erreichen. Das vergleichsweise sehr hohe Investitionsvolumen 
lässt sich jedoch nicht ohne Neuverschuldung finanzieren. So dürfte am Ende der Plan-
periode eine Nettoschuld von 49 Mio. Franken resultieren, mit Berücksichtigung der 
Finanzausgleichsrückstellungen sind es sogar über 150 Mio. Franken. Eine Zielerrei-
chung rückt damit in weite Ferne. Bei den Gebührenhaushalten kann mit stabilen bzw. 
im Abfall mit sinkenden Tarifen gerechnet werden. 
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Der Ausgleich der Erfolgsrechnung ist ab 2020 voraussicht-
lich möglich. Es wird trotz starkem Aufwandwachstum 
eine ansprechende Selbstfinanzierung erzielt. 

Die geplanten sehr hohen Investitionen führen zu einer 
weiteren Zunahme der Nettoschuld. Zur Zielerreichung 
müsste der Finanzierungssaldo um 50 Mio. Franken 
verbessert werden. 
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SFG Mittelwert Planperiode

Im Steuerhaushalt muss von einer moderaten Zinsbelas-
tung ausgegangen werden. 

Der Selbstfinanzierungsgrad liegt in der Planperiode bei 
66 %. Damit wird das Ziel von 100 % verfehlt und es 
kommt zu einer weiteren Neuverschuldung. 

Bitte als Fusszeile folgenden Text anbringen (analog Vorjahr): swissplan.ch Beratung für öffentliche Haushalte AG, Zürich. 
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Im Steuerhaushalt muss von einer mo-
deraten Zinsbelastung ausgegangen 
werden.

Der Selbstfinanzierungsgrad liegt in der 
Planperiode bei 66%. Damit wird das Ziel 
von 100% verfehlt und es kommt zu einer 
weiteren Neuverschuldung.
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Der Ausgleich der Erfolgsrechnung ist ab 2020 voraussicht-
lich möglich. Es wird trotz starkem Aufwandwachstum 
eine ansprechende Selbstfinanzierung erzielt. 
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Im Steuerhaushalt muss von einer moderaten Zinsbelas-
tung ausgegangen werden. 

Der Selbstfinanzierungsgrad liegt in der Planperiode bei 
66 %. Damit wird das Ziel von 100 % verfehlt und es 
kommt zu einer weiteren Neuverschuldung. 

Bitte als Fusszeile folgenden Text anbringen (analog Vorjahr): swissplan.ch Beratung für öffentliche Haushalte AG, Zürich. 

Finanzpolitische Ziele des Gemeinderates

Der Gemeinderat verabschiedete folgende Ziele für die Periode von 2018 bis 2022 
(steuerfinanzierter Haushalt):

• Nettovermögen in einer Bandbreite von – 30 Mio. bis + 30 Mio. Franken (ohne 
Rückstellungen Ressourcenausgleich)

• Keine Zinsbelastung
• Selbstfinanzierungsgrad 100%

Mittelfristiger Haushaltausgleich (§ 92 GG bzw. § 10 GVO) Messgrösse
Der mittelfristige Ausgleich wird über 8 Jahre betrachtet.  
Zum Budgetzeitpunkt werden 3 Abschluss- und 5 Planjahre 
berücksichtigt

Summe Ergebnis 
8 Jahre (3 Basis + 
5 Plan)

Sollten sich wichtige Rahmenbedingungen in Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Tech-
nik so verändern, dass von anderen Planungsannahmen ausgegangen werden muss, 
wird mit einer Anpassung der Ziele oder anderen geeigneten Massnahmen reagiert.

Massnahmen

Im aktuellen Plan werden die finanzpolitischen Ziele teilweise deutlich verfehlt. Zwar 
dürfte der Ausgleich der Erfolgsrechnung und der mittelfristige Haushaltausgleich mit 
dem ab 2018 höheren Steuerfuss erreicht werden. Die Nettoschuld nimmt aufgrund 
des sehr hohen Investitionsvolumens jedoch weiter zu und erreicht mit 49 Mio. Franken 
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(Rückstellung Ressourcenausgleich nicht berücksichtigt) einen vergleichsweise sehr 
hohen Wert. Um eine Nettoschuld gänzlich zu vermeiden wären jährlich wiederkeh-
rende Verbesserungen im Umfang von zehn Steuerprozenten notwendig. Die deut-
lich angestiegenen Aufwendungen im Budget 2019 sind vor diesem Hintergrund nach 
Möglichkeit zu unterschreiten. Nebst einem strikten Kostenmanagement verlangt die 
Umsetzung des sehr hohen Investitionsvolumens nach einer bewussten Priorisierung. 
Nicht unbedingt notwendige Projekte sind auf später zu verschieben. Um die Schulden-
aufnahme zu begrenzen, sind Veräusserungen von nicht benötigten Vermögenswerten 
zu prüfen. Gelingen so keine genügenden Verbesserungen, muss mittelfristig mit wei-
teren Erhöhungen des Steuerfusses gerechnet werden.

Planungsgrundlagen

Der von einer robusten Entwicklung des privaten Konsums und einem starken Anstieg 
der Investitionen gestützte, kräftige Aufschwung der Weltwirtschaft dürfte anhalten. Vor 
allem fortgeschrittene Volkswirtschaften tragen derzeit zur weltwirtschaftlichen Expan-
sion bei. Dieser Aufschwung der Weltkonjunktur und der gegenüber dem Euro etwas 
schwächere Franken sind für die Schweiz die entscheidenden Konjunkturantreiber. Die 
Verbesserung am Arbeitsmarkt mit einem Anstieg der Beschäftigung bestätigt die Er-
holung. Zudem führt die verbesserte Ertragssituation der Exportwirtschaft zu höheren 
Lohnabschlüssen. Die meisten Branchen expandieren derzeit, selbst die Maschinen- 
und Metallindustrie und der Tourismus entwickeln sich positiv. Bloss im Wohnbau ist 
mit einem leichten Rückgang zu rechnen. Die Zeiten der Negativzinsen werden zu Ende 
gehen. Bereits 2018 wird mit steigenden Langfristzinsen gerechnet. Weil sich kein ra-
scher Abbau der überaus hohen Bilanzsumme der Nationalbank abzeichnet und der 
Wechselkurs ungefähr stabil bleiben dürfte, bleibt der Preisanstieg trotzdem niedrig. 
Die grössten Konjunkturrisiken liegen vor allem im internationalen Umfeld. Insbeson-
dere die politischen Unsicherheiten haben zugenommen (Brexit, Naher Osten, Korea, 
US-Politik etc.) und könnten zu einer Flucht in den Schweizer Franken führen. Eine wei-
tere Eskalation der Streitigkeiten über die Modalitäten im internationalen Handelsaus-
tausch würde ebenfalls dämpfend auf die schweizerische Wirtschaftsaktivität wirken.

Einwohnerprognose
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Aufgrund der Einwohnerprognose und 
der demografischen Entwicklung rechnet 
der Plan mit zusätzlichen Schulklassen.
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Finanzausgleich
Mit einer Steuerkraft von ca. 280% vom Mittelwert sind Abschöpfungen an den Res-
sourcenausgleich (ab 110%) zu leisten. Entsprechend hängen die gesamthaft ver-
fügbaren Mittel massgeblich von der Entwicklung der kantonalen Steuerkraft und 
der Entwicklung der Grundstückgewinnsteuern ab. Für demografischen und geo-
grafisch-topografischen Sonderlastenausgleich ist der Anspruch nicht gegeben. Der 
Ressourcenausgleich wird ab 2019 vollständig (zwei Jahresbetreffnisse) abgegrenzt.

Planungsgremium

Die bewährte Finanz- und Aufgabenplanung wurde vom Gemeinderat unter Beizug des 
externen Finanzberatungsbüros swissplan.ch Beratung für öffentliche Haushalte AG, 
Zürich im rollenden Sinne überarbeitet. Sie zeigt in einer rechtlich unverbindlichen Form 
die mutmassliche finanzielle Entwicklung der nächsten Jahre auf. Der Planungsprozess 
umfasst drei Phasen: Analyse der vergangenen Jahre, Finanzpolitisches Ziel und Blick 
in die Zukunft (Prognosen, Investitionsprogramm nach Prioritäten, Steuerplan, Auf-
gabenplan, Planerfolgsrechnung und -bilanz, Geldflussrechnung, Kennzahlen). Einmal 
jährlich werden die Ergebnisse in einer Dokumentation zusammengefasst.

Aussichten Steuerhaushalt 

Mittelflussrechnung (2018–2022)
Selbstfinanzierung Erfolgsrechnung 1’000 Fr. 68’535 

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 1’000 Fr. − 104’204 

Veränderung Nettovermögen 1’000 Fr. − 35’669 

Nettoinvestitionen Finanzvermögen 1’000 Fr. 9’362 

Haushaltüberschuss/-defizit 1’000 Fr. − 26’307 

Kennzahlen

Nettovermögen (31.12.2022) Fr./Einw. − 11’353 

Eigenkapital (31.12.2022) Fr./Einw. 3’457 

Selbstfinanzierungsgrad (2018–2022) 66%

Grosse Investitionsvorhaben 
Verwaltungsvermögen
 – Gesamtsanierung Schwimmbad Fohrbach
 – Schulanlage Rüterwis
 – Übertrag aus FV Rotfluhstrasse 96
 – Diverse Sanierungen Gemeindestrassen

Finanzvermögen
 – Gesamtsanierung Gstadstrasse 15/17/19
 – Gesamtsanierung Gstadstrasse 23
 – Diverse Überträge Verwaltungsvermögen

Mit guten Aussichten für die wirtschaftliche Entwicklung bei tiefer Teuerung präsen-
tiert sich ein für öffentliche Haushalte vorteilhaftes Umfeld. Zusammen mit steigenden 
Bevölkerungszahlen kann mit zunehmenden Erträgen gerechnet werden. Die Grund-
stückgewinnsteuern werden auf weiterhin hohem Niveau stabil angenommen. Belas-
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tend wirken sich höhere Aufwendungen (Bildung, Bahninfrastrukturfonds, solidarische  
Finanzierung KJG, Pflegefinanzierung etc.) aus. 2019 sind durch diverse Umgliederun-
gen von Liegenschaften (FV und VV) Wertberichtungen budgetiert, welche zu einer 
vorübergehenden Erhöhung der Selbstfinanzierung führen. Am Ende der Planung zeigt 
sich mit stabilem Steuerfuss eine gut ausgeglichene Rechnung. Das Eigenkapital sinkt 
auf 47 Mio. Franken. Die Veränderung ist auf die kumulierten Ergebnisse (+ 7 Mio.) 
und die Abgrenzung des Ressourcenausgleichs (– 106 Mio.) zurückzuführen. Über die 
ganze Fünfjahresperiode liegt die Selbstfinanzierung bei 69 Mio. Franken, womit die 
vergleichsweise sehr hohen Investitionen von 104 Mio. Franken zu 66% selber finanziert 
werden können. So wird die Nettoschuld weiter erhöht. Sie liegt am Ende der Planung 
bei 155 Mio. Franken bzw. bei 49 Mio. Franken ohne Berücksichtigung der Finanzaus-
gleichsrückstellung. Beide Werte entsprechen einer überdurchschnittlich hohen Ver-
schuldung.

Erfolgsrechnung Ergebnis + Steuerfuss 
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Gegenüber der letztjährigen Planung haben 
sich die Aussichten in der Erfolgsrechnung 
bestätigt. Mit höheren Erträgen (Steuern 
mit FABI, Grundstückgewinnsteuern und 
Ressourcenausgleich inkl. Entfall Lü16) 
können die gestiegenen Aufwendungen 
(Bahninfrastrukturfonds, Bildung, Pflege-
finanzierung und Soziales inkl. KJG etc.) 
kompensiert werden.

Das Investitionsvolumen im Verwaltungsvermögen inkl. Umgliederungen ist 23 Mio. 
Franken höher als in der Planung vor Jahresfrist. Zusammen mit der Rückstellung des 
Ressourcenausgleichs führt dies zu einer sehr hohen Nettoverschuldung.
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Aussichten Gebührenhaushalte

Mittelflussrechnung (2018–2022) Abwasser Abfall

Selbstfinanzierung Erfolgsrechnung 1’000 Fr.  14’332 − 582 

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 1’000 Fr. − 12’805 − 

Haushaltüberschuss/-defizit 1’000 Fr.  1’527 − 582

Kennzahlen

Spezialfinanzierung (31.12.2022) 1’000 Fr.  40’893  1’862

Kostendeckungsgrad (2022) 127% 87%

Selbstfinanzierungsgrad (2018–2022) 112% k.A.

Gebührenertrag (2022) Fr./Einw. 278 97

Entwicklung Spezialfinanzierung Entwicklung Benutzungsgebühr 
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Finanzierung Gesamthaushalt

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung (in Millionen Franken)

Liquide Mittel (1.1.2018) 28

Geldfluss betriebliche Tätigkeit 90

Geldfluss Investitionstätigkeit

− Verwaltungsvermögen − 117

− Finanzvermögen 9 − 108

Geldfluss Finanzierungstätigkeit

− Rückzahlung Schulden – 30

− Neuaufnahme Schulden 40

− Veränderung Anlagen –   10

Veränderung Liquide Mittel − 7

Liquide Mittel (31.12.2022) 20

KK, kurz-/lfr. Anlagen per 31.12.2022 2

Schulden inkl. KK per 31.12.2022 1,3% 91
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Aus der Erfolgsrechnung wird mit einem Mittelzufluss von 90 Mio. Franken gerechnet. 
Zusammen mit Investitionen von 108 Mio. Franken ergibt sich ein Mittelbedarf von 18 
Mio. Franken. Die Finanzierung geschieht zum Teil aus der bestehenden Liquidität und 
durch eine Erhöhung der verzinslichen Schulden um netto 10 Mio. Franken. Am Ende 
der Planung belaufen sich die Schulden auf 91 Mio. Franken. Mit einer Durchschnitts-
verzinsung von 1,3 % kann vom tiefen Zinsniveau profitiert werden, es wird aber auch 
ein hohes Zinssatzänderungsrisiko eingegangen.

Die vergangenen Jahre (2013–2017)

Erfolgsrechnung Nettovermögen 
Steuerhaushalt 
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Über die letzten fünf Jahre zeigt sich insgesamt eine recht stabile Situation im Steuer-
haushalt. Praktisch stabile Nettoaufwendungen je Einwohner und eine steigende 
Steuerkraft verbesserten den Haushalt auf der einen Seite, die deutlich höheren Res-
sourcenabschöpfungen und überdurchschnittlich hohe Investitionen führten zu ent-
sprechenden Belastungen. Die Investitionen bedingten einen Substanzabbau und eine 
Zunahme der Fremdverschuldung. Für die vergangenen fünf Jahre steht den Nettoin-
vestitionen im Steuerhaushalt von 88 Mio. Franken eine Selbstfinanzierung von 85 Mio. 
Franken gegenüber, was einem Selbstfinanzierungsgrad von 96% entspricht. Unter 
Berücksichtigung der Nettoinvestitionen im Finanzvermögen (9 Mio.) resultierte ein 
Haushaltdefizit von 12 Mio. Franken. Mit der Umstellung auf HRM2 im 2016 haben ver-
schiedene Bilanzbereinigungen stattgefunden. Seither resultiert eine Nettoschuld, die 
per Ende 2017 13 Mio. Franken beträgt. Das entspricht einer im Vergleich mit Zürcher 
Gemeinden hohen Verschuldung. Das Eigenkapital steigt mit der Neubewertung des 
Verwaltungsvermögens auf 147 Mio. Franken an. Die Gesamtsteuerbelastung (82%) ist 
seit 2012 stabil geblieben. 

Mit 16 Mio. Franken liegt die Selbstfinanzierung im 2017 auf gleichem Niveau wie im 
Vorjahr. Zwar stiegen die Steuererträge um 5 Mio. Franken (v.a. Steuer frühere Jahre 
und Steuerausscheidungen) an, dem stehen jedoch höhere Aufwendungen sowie die 
höhere Ressourcenabschöpfung gegenüber. Ausserdem gingen die Grundstückge-
winnsteuern etwas zurück. Der so erzielte Selbstfinanzierungsanteil (9,9%) liegt auf 
leicht überdurchschnittlichem Niveau. Die Investitionen im Steuerhaushalt von 12 Mio. 
Franken konnten vollständig aus der Selbstfinanzierung gedeckt werden. Mit dem Ab-
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schluss 2017 beträgt die Steuerkraft 278% vom kant. Mittelwert. Dadurch wird die 
Abschöpfung im Jahr 2019 ca. 1 Mio. höher ausfallen als 2017. Bei den Gebührenhaus-
halten setzte sich der Schuldenabbau beim Abwasser weiter fort, beim Abfall resultiert 
weiterhin eine (zu) komfortable Haushaltsituation.

Mittelflussrechnung (2013–2017)  
Steuern Gebühren Total

Selbstfinanzierung Erfolgsrechnung 1’000 Fr. 85’180 15’011 100’191 

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 1’000 Fr. – 88’462 – 6’770 – 95’232 

Veränderung Nettovermögen 1’000 Fr. – 3’282 8’241 4’959 

Nettoinvestitionen Finanzvermögen 1’000 Fr. – 8’683 – – 8’683 

Haushaltsüberschuss /-defizit 1’000 Fr. – 11’965  8’241 – 3’724 

Kennzahlen

Nettovermögen (31.12.2017) Fr./Einw.  – 1’038  99 – 940 

Eigenkapital (31.12.2017) Fr./Einw.  11’325  2’878  14’203 

Selbstfinanzierungsgrad (2011–2017) 96% 222% 105%
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